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In der Herbstsession überwies der Ständerat eine parlamentarische Initiative Reimann
(svp, AG), die von der Staatspolitischen Kommission befürwortet worden war. Der
Gesetzesentwurf der Kommission sieht bei der direkten Bundessteuer einen Abzug für
Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an Parteien bis zu einem Höchstbetrag von
10'000 Fr. vor. Zu den Zuwendungen gehören Spenden, aber auch Mandatssteuern,
welche von Politikern an ihre Parteien entrichtet werden. Auch bei juristischen
Personen soll der Abzug möglich sein. Gleichzeitig wird auch den Kantonen
vorgeschrieben, einen Steuerabzug für Zuwendungen an Parteien zuzulassen, wobei die
Festlegung des Höchstbetrages in die Kompetenz der Kantone fällt. Eine Minderheit
hatte erfolglos für eine Offenlegungspflicht der Zuwendungen argumentiert, um mehr
Transparenz bei der Parteienfinanzierung zu schaffen. Der Bundesrat hatte die
Gesetzesvorlage ganz abgelehnt, weil sie das Steuerrecht verkompliziere. Zudem
befürchtete er ein Missbrauchspotenzial: Spenden könnten über Parteien indirekt an
andere Interessengruppierungen fliessen. In Bezug auf die juristischen Personen
machte der Bundesrat geltend, es komme zu einer Doppelspurigkeit mit einem bereits
existierenden Abzug für Politsponsoring. Der Bundesrat konnte sich allerdings mit
seinen Einwänden nicht durchsetzen. Nach Ansicht des Ständerates ist es mit der
Vorlage möglich, die Rechtslage bezüglich Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an
Parteien zu klären und zu vereinheitlichen: 15 Kantone sehen bereits einen Abzug vor,
aber nach einem Urteil des Bundesgerichtes fehlte dafür bisher die bundesgesetzliche
Grundlage. Vertreter aller Parteien unterstützten grundsätzlich die Idee, dass der
wichtigen Rolle der Parteien für den politischen Prozess mit höheren Anreizen für
Spenden Rechnung getragen werden müsse. 1

ANDERES
DATUM: 31.12.2008
SABINE HOHL

Der Nationalrat hiess als Zweitrat eine Gesetzesänderung gut, die Steuerabzüge für
Parteispenden auf Bundes- und Kantonsebene vorsieht. Bei der direkten Bundessteuer
können künftig Spenden bis zu 10'000 Fr. abgezogen werden. Die Kantone werden
ebenfalls verpflichtet, einen Abzug einzuführen, wobei sie die Höhe desselben selber
festlegen können. Die Vorlage, der nun zugestimmt wurde, geht auf eine
parlamentarische Initiative von Maximilian Reimann (svp, AG) zurück. Die Notwendigkeit
eines Steuerabzuges wurde mit der wichtigen staatspolitischen Rolle der Parteien
begründet. Anders als vom Ständerat ursprünglich vorgeschlagen, gilt der Steuerabzug
nur für natürliche und nicht für juristische Personen. Der Nationalrat war in diesem
Punkt dem Bundesrat gefolgt, der in der Einführung eines Abzugs für juristische
Personen eine Doppelspurigkeit mit einem bereits existierenden Abzug für
Politsponsoring sah. Der Ständerat schwenkte daraufhin auf die Version des
Nationalrates ein. Abgelehnt wurden Anträge der Linken, die eine Offenlegungspflicht
für die Parteispenden gefordert hatte. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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SABINE HOHL

1) BBl, 2008, S. 7463 ff.; AB SR, 2008, S. 747 ff.
2) AB NR, 2009, S. 495 ff. und 1308; AB SR, 2009, S. 387 f. und 731; BBl, 2009, S. 4389 ff.; NZZ, 19.3.09; TA, 23.12.09.
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